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PROBLEMATIK LITHIUM-IONEN-AKKUS

LITHIUM-IONEN-AKKUS

TOXISCHER RAUCH UND FEUER
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PROBLEMATIK LITHIUM-IONEN-AKKUS

LITHIUM-IONEN-AKKUS

MÖGLICHE LÖSUNGEN

▪ Geblähte Lipos gelten als Gefahrgut!

▪ Feuerwehr hat nur ADR-Ausnahmebewilligung vom Schadenplatz direkt zum 

Entsorger. Nach Zwischenlagerung muss ADR-Gebinde sowie ADR-

Chauffeurzulassung inkl. Transportpapiere vorhanden sein.

▪ Mögliche Lösungen: Gebinde vor Ort lassen, abholen lassen (inkl. Umverpackung).

▪ Zu normalen Öffnungszeiten direkt zu Entsorgungsbetrieb bringen.

▪ Für Privatpersonen gilt die ADR-Regelung nicht!
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PROBLEMATIK LITHIUM-IONEN-AKKUS

LITHIUM-IONEN-AKKUS

MÖGLICHE LÖSUNGEN

▪ www.inobat.ch => Notfall-Organisation

▪ Erfahrungen noch ausstehend

http://www.inobat.ch/
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PROBLEMATIK LITHIUM-IONEN-AKKUS

LITHIUM-IONEN-AKKUS

LIBA-FASS

▪ Mögliches Gebinde für Akku-Quarantäne 

(vorhanden im Abashop und bei den Stützpunkten)

▪ Vorteil: keine offene Flammenbildung

▪ Nachteil: toxische Gase treten aus! Kein ADR-

Transportgebinde!

▪ Austausch zu normalen Öffnungszeiten in der 

Sonderabfallsammelstelle Hagenholz
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SCHAUMMITTEL

SCHAUMMITTEL

PROBLEMATIK FLUORTENSIDE

▪ FKS-Informationsblatt Feuerlöschschäume ABC-01, 
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SCHAUMMITTEL

SCHAUMMITTEL

PROBLEMATIK FLUORTENSIDE
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SCHAUMMITTEL

SCHAUMMITTEL

PROBLEMATIK FLUORTENSIDE - FAZIT

▪ Kein Einsatz mehr von AFFF bei Übungszwecken.

▪ AFFF verbleibt bei den Feuerwehren, auch auf den ULF/GLF infolge bestem Personenschutz

▪ Schaumübungen gut überlegen und wenn ja, Übungsschaum verwenden!

▪ Fluortensidfreier Mehrbereichsschaum für Feststoffbrände bei SRZ, SIW und GVZ vorhanden (IBC)

▪ Vorsicht bei Kleinlöscherübungen in der Feuerwehr oder bei Vorführungen

▪ Vorsicht bei Schaumeinsatz im Gewässerschutzgebiet! Vermeiden!
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GEBÄUDEHÖHE UND STELLFLÄCHEN

GEBÄUDEHÖHE UND STELLFLÄCHEN

FKS-RICHTLINIE, UNTERSCHEIDUNG GEBÄUDEHÖHEN

▪ Gebäude geringer Höhe: bis 11m

▪ Gebäude mittlerer Höhe: bis 30m

▪ Gebäude für Hochhäuser: mehr als 30m
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GEBÄUDEHÖHE UND STELLFLÄCHEN

GEBÄUDEHÖHE UND STELLFLÄCHEN

MESSWEISE GEBÄUDEHÖHE

▪ Ist die Firsthöhe für den Einsatz entscheidend?

▪ «Gewachsenes» Terrain für den Einsatz nicht entscheidend!

▪ Abgrabungen sind nicht kantonal sondern kommunal geregelt
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GEBÄUDEHÖHE UND STELLFLÄCHEN

GEBÄUDEHÖHE UND STELLFLÄCHEN

FAZIT UND WEITERES VORGEHEN

▪ Entscheidend für die Feuerwehr ist die Rettungshöhe!

▪ Rettungshöhe bis 13m ab tatsächlichem Terrain (zu jeder Nutzungseinheit)!

▪ Erarbeitung Merkblatt/Weisung => Abweichung zu FKS-Richtlinie

▪ Festhalten Handschiebeleiter mit Stützen (14m)

▪ Änderung Subventionspraxis Carbonleitern (3-teilig): Ab 1. Januar 2022 subventioniert!
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Gebäudeversicherung 

Kanton Zürich

Thurgauerstrasse 56

8050 Zürich

T 044 308 21 11

F 044 303 11 20

www.gvz.ch

info@gvz.ch

Christian Spörri

Stellvertretender Leiter Feuerwehr

T direkt 044 308 22 91

christian.spoerri@gvz.ch

KONTAKT
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BESTEN DANK 
FÜR IHRE 
AUFMERKSAMKEIT!


